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RS OGH 2003/2/13 8ObA145/02k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.2003

Norm

AngG §16

Rechtssatz

Eine Wohlverhaltensprämie (hier: Zusage, die Finanzierung einer Küche für die Arbeitnehmerin) für Leistungen von

über das gesetzlich Erlaubte hinausgehende Überstunden steht auch bei teilweiser Verhinderung des Erfolges durch

unberechtigte Entlassung zu.
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8 ObA 145/02k
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